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Werkzeuge dürfen dann am Frontlader transportiert
werden, wenn der Überhang ab Mitte Lenkrad

nicht mehr als 4m beträgt und die Sicht des Fahrers nur
geringfügig eingeschränkt wird. Bild: bul

Frontlader im Visier der Polizei
In letzter Zeit werden vermehrt landwirtschaftliche Fahrzeuge kontrolliert. Gerade der
Frontlader wurde von der Polizei immer häufiger beanstandet. Tatsächlich kann ein Traktor
mit Frontlader Mühe haben, die geltenden Vorschriften zu erfüllen.

Stephan Berger und Stefan Pünter*

Gesetzliche Vorschriften lassen oft Spielraum

für Interpretationen offen und werden

je nach Anwender anders ausgelegt.

Kennt sich der kontrollierende Polizist

in der Landwirtschaft zu wenig aus,
kann es zu Problemfällen kommen. Wenn
die Polizei beispielsweise verlangt, dass

der Frontlader auf einem Anhänger
mitgeführt werden muss, wird es für die
Landwirte absurd. Wichtig ist aber, dass

bei der Interpretation der Gesetze die

Unfallverhütung, das Gefährden von

Drittpersonen und der eigenen Person

immer im Vordergrund stehen. Der
Verband für Landtechnik (SVLT) bittet die

Landwirte daher, spezielle Vorkommnisse
bei Verkehrskontrollen zu melden.

* Stephan Berger arbeitet bei der Fachstelle für
Landtechnik am Strickhof in Lindau und ist wie
Stefan Pünter Vorstandsmitglied beim SVLT-ZH.

Die Problemzonen
Beim Frontlader sind auf der Strasse

folgende Punkte zu beachten:

- Vorderer Überhang mit Frontlader:

Vorübergehend angebrachte, erforderliche

Zusatzgeräte an landwirtschaftlichen
Motorfahrzeugen und an gewerblich
genutzten Traktoren für landwirtschaftliche
Fahrten dürfen höchstens 4 m vor die

Mitte der Lenkvorrichtung reichen.

- Werkzeuge am Frontlader: Werkzeuge
dürfen dann am Frontlader transportiert
werden, wenn der Überhang ab Mitte
Lenkrad nicht mehr als 4 m beträgt und
das Sichtfeld des Fahrers nur geringfügig

eingeschränkt wird. Bitte auffällig
markieren sowie Spitzen und Kanten
ausreichend abdecken.

- Seitenblickspiegel: Für Traktoren, bei

denen Fahrzeugteile, Arbeits- oder
Zusatzgeräte vorne mehr als 3 m vor die

Mitte der Lenkvorrichtung reichen, sind

Seitenblickspiegel erforderlich. Diese

müssen eine Spiegelfläche von je 300cm2

aufweisen und sind möglichst weit vorne
anzubringen.

- Sichtbehinderung: Der Frontlader darf
das Sichtfeld des Fahrers nur geringfügig

einschränken. Durch eine allfällige
Sichtbehinderung dürfen keine gefährlichen

Situationen entstehen.

- Frontladerstellung: Der Frontlader muss
entweder abgesenkt oder hochgestellt
werden. Achtung: ein hochgestellter Frontlader

beeinträchtigt Stabilität und
Bremsverhalten eines Traktors.

- Ladung am Frontlader: Auf dem

Zusatzgerät darf keine Ladung mitgeführt
werden.

Fazit
Halten Landwirte das Strassenverkehrs-

gesetz ein, können sie bei einem Unfall

weniger zur Verantwortung gezogen werden.

Wer sich aber einen Überblick über
die gesetzlichen Mindestanforderungen
verschaffen will, findet sich im

Gesetzesdschungel nur schwer zurecht.
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Strassenverkehr I Sicherheit M

«Profis fahren besser»
In Sennwald SG und in Roggwil BE finden auch heuer wieder die BUL-Fahrtrainings «Profis
fahren besser» mit Traktor und Anhänger statt.

Einmal schleudern ohne jemanden zu

gefährden. Die Reaktion und das Verhalten
des Traktors bei 30 und 40 km/h vergleichen:

Seit 1998 organisiert die BUL das

Fahrtraining «Profis fahren besser» mit
Traktor und Anhänger. Bis heute werden

4060 begeisterte Teilnehmende
verzeichnet.

Weiterbildung
Für «agriTOP»-Trainer zählt der Kurs als

Weiterbildung. Inhaber der
Führerausweis-Kategorien C, C1, D, D1 können auf
effiziente und günstige Weise Ihrer

Weiterbildungspflicht nachkommen, denn
der Kurs ist CZV-anerkannt.
Es stehen folgende Kursorte und
Zeitfenster zur Verfügung:

- Sennwald (Driving Center):
19. bis 29. November 2016

- Roggwil (Verkehrssicherheits-Zentrum):
8. bis 20. Dezember 2016

Die Kurskosten betragen für Männer CHF

295.- (statt Fr. 590, Zuschlag für CZV

CHF 80.-), Frauen zahlen CHF 245.-.

Sponsoren
Diese günstigen Preise sind möglich dank
der Sponsoren Same Deutz-Fahr Schweiz

AG, GVS-Agrar, Agro-Technik Zulliger
GmbH, Schweizer Agrarmedien GmbH,
Axa Winterthur und Schär Landtechnik
AG. Der Fonds für Verkehrssicherheit

erstattet allen Teilnehmenden CHF 100-zurück,

ausser wenn CZV beansprucht wird.

Information
Safe at Work fördert alle Frauen mit
einem Zusatzrabatt von CHF 50.-. Sämtliche

Vergünstigungen sind in den obigen
Preisen bereits berücksichtigt. Gruppen
ab fünf Personen erhalten einen Rabatt

von CHF 20 - pro Teilnehmer.

Information und Anmeldung bei der BUL,

Tel. 062 739 50 40, www.bul.ch
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Gitter-Gewebe-Blachen
• transparent, gewebeverstärkt WWW.flyiHlfleX.ch® '

• Blochen, Netze, Witterunasschutz
• UV-bestandig und lichtdurchlässig FLYNN FLEX AG P. O'FÏynn Trading
ab CHF 1.70 pro m2 Büro: Riedhofstrasse • 8049 Zürich
Mengen-Rabatte. Versand ganze Schweiz. T 044 342 35 13 • info@flynnflex.ch®® <§) ®®® ®_

LID.CH
Landwirtschaft
für Medien,
Schulen,
Konsumenten

LID Landwirtschaftlicher

Informationsdienst

Weststrasse 10, 3000 Bern f

Telefon 031 359 59 77

E-Mail: info@lid.ch

> Gülletechnik Abwasserpumpsysteme
Mostereigeräte Mechanische Fertigung

Professionelle und kostengünstige
Lösungen für Ihre Gülle
Weitere Produkte aus unserem Sortiment

Schleppschlauchverteiler
• Tauchschneidpumpen

Tauchpumpen
• Axialrührwerke prut/,

Traktorrührwerke

Wälchli Maschinenfabrik AG 4805 Brittnau .WALCH LI
Tel. 062 745 20 40 www.waelchli-ag.ch d ° Brittnau
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